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1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

11
Fachbezogene Pauschalen

Die Forderrichtlinie gilt nicht fir fachbezogene Pauschalen (Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 des Kinder- und Jugendférderplanes 2013 - 2017).

1.2
Zuwendungen i. S. d. §§ 23, 44 LHO

Das Land gewahrt dariliber hinaus entsprechend diesen Richtlinien auf der Grundlage der §§ 23
und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) einschlieBlich der dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften Zuwendungen zu Leistungen in den Bereichen der Jugendhilfe, die in den §§ 10 bis 14
des Kinder- und Jugendforderungsgesetzes (KJFO6G) naher genannt sind. Ein Anspruch der Zu-
wendungsempfanger auf Férderung besteht nicht. Die jeweilige Bewilligungsbehdérde entschei-
det Uber Zuwendungen auf Grund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren
Haushaltsmittel.

Grundlage hierfur ist der Kinder- und Jugendférderplan (SMBI. NRW 2160).

1.3
Besondere Bestimmungen

1.31
Die Zuwendungsempfanger sind verpflichtet, die Fordermittel zweckentsprechend, wirtschaftlich
und sparsam sowie den Zielen ihrer Arbeit entsprechend zu verwenden.

1.3.2
Durch die Zuwendungen dirfen die Autonomie der Trager, ihre Vielfalt und Pluralitat sowie ihr
Recht auf freie Gestaltung der Angebote nicht eingeschrankt werden.

1.3.3

Bei KooperationsmaBnahmen muss der Zuwendungsempfanger als verantwortlicher Veranstalter
auftreten. Hierbei ist es notwendig, dass ihm ein maBgeblicher Einfluss auf den Ablauf und die
Durchfliihrung der Veranstaltung zukommt und dies anhand der Unterlagen nachvollziehbar ist.
Eine Kooperation, die sich lediglich auf die Kostentibernahme beschrankt, ist nicht férderbar.

1.3.4

Fir den Einsatz der padagogisch tatigen Fachkrafte finden die Bestimmungen der §§ 72 und 72a
SGB VIIl Anwendung. Der besondere Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung gemaR § 8a SGB
VIl ist zu beachten.

Bei Anstellungsvertragen muss das Direktionsrecht beim Zuwendungsempfanger verankert sein.

1.3.5
Uber die Hdhe der Vergiitung (z.B. Eingruppierung) und {iber die wdchentliche Arbeitszeit der
Fachkrafte entscheidet der Trager. Bei der Férderung sind die Bestimmungen des Tarifrechts
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des Landes anzuwenden, wenn nicht ein anderes, bindendes Tarifsystem Anwendung findet
(z.B. KAVO). Eine Besserstellung gegentliber dem TV-Land ist auszuschlieBen.

1.3.6
Voraussetzung fir eine Forderung von EinzelmaBnahmen ist, dass es sich im Hinblick auf den
Zeitraum um ein in sich abgeschlossenes Projekt handelt.

1.3.7

Bei Projektforderungen von Zuwendungsempfangern konnen in begriindeten Einzelfallen auch
allgemeine Ausgaben als zuwendungsfahig anerkannt werden, wenn sie dem jeweiligen Projekt
zugerechnet werden kénnen.

1.3.8

Die Gewahrung von Zuwendungen setzt grundsatzlich den Einsatz von Eigenmitteln voraus. Fur
den auBergemeindlichen Bereich darf eine Zuwendung fiir Projektforderungen gemal Abschnitt
B.ll ,Projektforderungen” dieser Richtlinien sowie fiir die EFR 1.2.1 Nr. 3.2 und EFR 6.2 aus dem
Abschnitt B.1Il ,Einzelforderungen” ausnahmsweise zu mehr als 90 v. H. oder zur Vollfinanzie-
rung bewilligt werden, wenn die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger an
der Erflllung des Zwecks kein oder ein nur geringes wirtschaftliches Interesse hat, das gegen-
Uber dem Landesinteresse nicht ins Gewicht fallt, oder wenn die Erflillung des Zwecks in dem
notwendigen Umfang nur bei Ubernahme samtlicher zuwendungsfahiger Ausgaben durch das
Land moglich ist.

1.3.9
Von der Ausnahmeregelung nach Nrn. 2.4.3 VV bzw. 2.3.3 VVG zu § 44 LHO ist kein Gebrauch
zu machen.

1.3.10

Bei allen Veroffentlichungen ist in geeigneter Weise auf eine Férderung aus dem Kinder- und Ju-
gendforderplan des Landes unter Verwendung des Logos der obersten Landesjugendbehdrde
hinzuweisen.

2
Zuwendungsempfanger

2.1

Die Zuwendungsempfanger sind grundsatzlich die Trager der freien und &6ffentlichen Jugendhil-
fe. Zuwendungsempfanger kdnnen auch Gemeinden sein, die nicht Trager der 6ffentlichen Ju-
gendhilfe sind, gleichwohl aber Aufgaben der Jugendhilfe flr den 6rtlichen Bereich wahrneh-
men. Die Zuwendungsempfanger ergeben sich aus Nr. 2 der jeweiligen Einzelforderrichtlinie. Die
Zuwendungsempfanger sollen ihren Sitz grundsatzlich in Nordrhein-Westfalen haben und nach §
75 SGB VIl anerkannt sein, soweit die Einzelforderrichtlinien nichts anderes bestimmen.

2.2

Zuwendungen durfen nicht gewahrt werden an Trager, die gewerblich oder unter Berticksichti-
gung ihrer Tragerstruktur im Uberwiegenden Interesse von einem oder einigen gewerblichen Un-
ternehmen arbeiten.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/41



3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Forderung

3.1
Die Zuwendungsvoraussetzungen ergeben sich aus Nr. 3 der jeweiligen Einzelférderrichtlinie.

3.2
Zu Sachausgaben zahlen auch Ausgaben fur Honorarkrafte sowie Ausgaben nach § 8 Abs.1 SGB
IV (geringfligige Beschaftigung).

3.3
Zu Personalausgaben im Sinne von Abschnitt B Il. ,Projektforderung” Nr. 3.1 dieser Richtlinie
zahlen ausschlieBlich

- Ausgaben fir befristete Beschaftigungsverhaltnisse,
- Ausgaben zur befristeten Aufstockung bestehender Beschaftigungsverhaltnisse,
- (anteilige) Ausgaben fur bestehende Beschaftigungsverhaltnisse,

deren Begrindung durch den Zuwendungszweck unmittelbar erforderlich ist und die nicht be-
reits durch andere Fordermittel des Landes finanziert werden.

3.4

Burgerschaftliches Engagement in der Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten kann bei
der Forderung nach diesen Richtlinien auf der Grundlage der jeweils geltenden Fassung der
Richtlinie zur Berlcksichtigung von burgerschaftlichem Engagement bei der Gewahrung von Zu-
wendungen im Zustandigkeitsbereich des Ministeriums flir Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport - 112 (BdH) —14-01-01-vom 01.04.2013 (Mbl. NRW S. 158/Anlage 9) als fiktive Ausgabe in
die Bemessungsgrundlage einbezogen werden.

3.5

Bei MaBnahmen, die sich an besondere Zielgruppen richten, ist die Beurteilung der Zugehdrigkeit
von jungen Menschen zur Zielgruppe der MaBnahme entlang von Kategorien wie dem Vorliegen
von Migrationshintergriinden, Geschlecht, schulischen Leistungsniveau sowie Schulabschlis-
sen, der familidaren und der Wohnsituation, Wohnort, gesundheitlichen Aspekten, sozialer Lage/
beruflicher Status, Kontakten zu anderen Hilfssystemen und Straffalligkeit vorzunehmen.

3.6

Ausgaben, die durch die Teilnahme von Lehrkraften des Landes an geférderten Angeboten ent-
stehen (z.B. Fortbildungen, Seminare), sowie Ausgaben fir MaBnahmen, die ausschlieBlich dem
Schulbetrieb zuzuordnen sind (z.B. Klassenfahrten), sind nicht forderfahig.

3.7
MaBnahmen, die nach dem Weiterbildungsgesetz (SGV. NRW 223) in der jeweils geltenden Fas-
sung gefordert werden, sind nicht férderfahig.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung
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4.1
Zuwendungsarten

Die Landesférderung wird als Projektférderung gewahrt. Die Akademie Remscheid fur Kulturelle
Bildung e.V. und die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz - Landesstelle NRW e.V.
(AJS) werden institutionell geférdert.

4.2
Finanzierungsarten

Die Zuwendungen sind als Zuschuss oder Zuweisung mit der aus der Nr. 4 der jeweiligen Einzel-
forderrichtlinie sich ergebenden Finanzierungsart zu bewilligen.

4.3
Hohe der Férderung

4.3.1
Der Fordersatz ist jeweils in Nr. 4 der jeweiligen Einzelférderrichtlinie festgelegt.

4.3.2
Die Bagatellgrenze bei Zuwendungen an freie Trager betragt in Abweichung von Nr. .1VV zu §
44 1LHO 1.000 £, soweit die Einzelforderrichtlinien keine anderen Regelungen enthalten.

5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1

Gegenstande, die zur Erflllung des Zuwendungszweckes erworben oder hergestellt werden,
sind funf Jahre fiir den Zuwendungszweck gebunden, sofern die Einzelférderrichtlinien nichts
anderes bestimmen.

5.2
Sofern beim Wechsel einer Fachkraft spatestens nach drei Monaten seit Beendigung des Ar-
beitsverhaltnisses eine neue Fachkraft eingestellt wird, erfolgt keine Kiirzung der Férderung.

6
Verfahren

6.1

Die flir das Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahren zu beachtenden Rege-
lungen sind im allgemeinen Teil und in den jeweiligen Einzelforderrichtlinien sowie den entspre-
chenden Mustern festgelegt.

6.2

Bewilligungsbehoérden sind die Landschaftsverbande/Landesjugendamter Rheinland und Westfa-
len-Lippe als Uberdrtliche Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sowie die Oberste Landesjugend-
behdrde. Zustandig fir die Bewilligung ist der Landschaftsverband, in dessen Bereich der Trager
seinen Sitz hat. Die Landesjugendamter haben sich bei der Anwendung und Auslegung der
Richtlinien untereinander abzustimmen. In Fallen, in denen die Landesjugendamter Zuwendungs-
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empfanger sein sollen, ist die Oberste Landesjugendbehdrde die Bewilligungsbehdrde. Darlber
hinaus kann die Oberste Landesjugendbehérde in Einzelfallen eine gesonderte Zustandigkeit
festlegen.

6.3
Die Forderantrage sind bis zum 1.12. des Vorjahres bei der zustandigen Bewilligungsbehdrde ein-
zureichen, soweit kein anderer Stichtag bekannt gegeben wird.

6.4
Ein verbindliches Prif- und Berechnungsschema fir die Bewilligungsbehoérden ist den Richtlinien
als Anlage 8 beigefligt.

6.5
Zu Fragen von grundsatzlicher Bedeutung betreffend SGB VIII behalt sich die Oberste Landesju-
gendbehdrde eine Entscheidung vor.

6.6

Bei Jahresvorhaben im Sinne dieser Richtlinie sind die bewilligten Zuwendungen ohne Anforde-
rung der Zuwendungsempfanger in Teilbetragen auszuzahlen, und zwar zum 15.01., 15.04.,
15.07. und 15.10., soweit die jeweilige Einzelférderrichtlinie nichts anderes vorsieht.

6.7

Soweit in der jeweiligen Einzelforderrichtlinie vorgesehen ist, dass der Zuwendungsempfanger
(Erstempfanger) die bewilligten Zuwendungen an seine Untergliederungen oder Mitgliedsorgani-
sationen weiterleiten darf, muss der Erstempfanger sicherstellen, dass der Letztempfanger die
Einhaltung der Bestimmungen des Zuwendungsbescheides und der Nebenbestimmungen be-
achtet und ihm gegenlber nachweist. Bei der Weitergabe sind die Mittel als Zuschuss aus dem
Kinder- und Jugendforderplan des Landes zu kennzeichnen.

6.8

Erfordert die Durchfiihrung eines Projektes bzw. einer MaBnahme einen Aufenthalt im Ausland,
so hat der Trager dafilir Sorge zu tragen, dass die teiinehmenden Personen gegen Unfall, Krank-
heit und Schadensersatzanspriiche ausreichend versichert sind.

6.9
Far Bildungsveranstaltungen sind Teilnehmerlisten flinf Jahre aufzubewahren und nach dem
vorgeschriebenen Beiblatt D zu fihren.

6.10

Bei Zuwendungen an Trager der freien Jugendhilfe kann die Bewilligungsbehdrde von einer
Ruckforderung absehen, wenn der zurlickzufordernde Betrag 250 € nicht Ubersteigt. Fur die
Geltendmachung von Zinsansprichen gilt dies entsprechend.

7
Nachweis der Verwendung

Der Verwendungsnachweis wird — sofern die jeweilige Einzelforderrichtlinie nichts anderes be-
stimmt — geman der Nr. 6.2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Projekt-
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forderung (ANBest-P) in Verbindung mit den Nrn. 6.3 bis 6.5 der ANBest-P erbracht (,umfassen-
der Verwendungsnachweis").

Far offentliche Trager gelten im Hinblick auf den Umfang des Verwendungsnachweises die All-
gemeinen Nebenbestimmungen flir Zuwendungen zur Projektforderung an Gemeinden (ANBest-
G).

Fur institutionelle Forderungen gelten im Hinblick auf den Umfang des Verwendungsnachweises
die Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur institutionellen Férderungen (AN-
Best-l).

Fir die Forderung von Investitionen gelten im Hinblick auf den Umfang des Verwendungsnach-
weises die Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau).

B
Einzelforderrichtlinien (EFR)

.
Forderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen / Angebote

EFR zu den Positionen 1.1.7, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.1, 4.1.2, 5.1 des Kinder- und Jugendforderplans

1
Zuwendungszweck

1.1
Fachberatung Jugendarbeit (Pos. 1.1.7 KJFP)

Das Land fordert die Qualitatssicherung und Qualitatsentwicklung in der Kinder- und Jugendar-
beit. Hierzu bedarf es entsprechender Informations- und Beratungsstellen, die die Akteure in der
Kinder- und Jugendarbeit bei der Entwicklung von Qualitdtsstandards, innovativen Ansatzen und
Modernisierungsprozessen, auch im Hinblick auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule, begleiten.

Die Mittel dienen der Férderung entsprechender, landesweit tatiger Einrichtungen und Stellen.

1.2
Koordination und fachliche Beratung in der kulturellen Jugendarbeit (Pos. 2.1.4 KJFP)

Das Land starkt die kulturelle Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen als unverzichtbaren Bil-
dungsort fur Kinder und Jugendliche. Es unterstlitzt die Trager der kulturellen Jugendarbeit in
dem Prozess der Entwicklung und Offnung ihrer Strukturen und in der Zusammenarbeit mit an-
deren Bildungseinrichtungen.

Hierzu fordert das Land Einrichtungen und Stellen zur Koordination und fachlichen Beratung in
der kulturellen Jugendarbeit.

1.3
Trager der Medienpadagogik (Pos. 2.1.5 KJFP)
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Jugendmedienarbeit ist eine Aufgabe der allgemeinen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.
Dariber hinaus sind spezielle medienpadagogische Angebote erforderlich. Zur Entwicklung von
den aktuellen Erfordernissen entsprechenden Angeboten der Medienpadagogik und zur Unter-
stlitzung entsprechender Konzeptentwicklung und Umsetzung bei den Tragern der Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit werden Fachstellen flir Jugendmedienarbeit geférdert.

1.4
Angebote der Jugendsozialarbeit (Pos. 3.1.1 KJFP)

Die Trager der Jugendsozialarbeit leisten einen zentralen Beitrag zur Forderung benachteiligter
junger Menschen im Ubergang von der Schule in den Beruf und zur Pravention von Schulverwei-
gerung. Sie bieten die erforderlichen Hilfen an, die diese jungen Menschen bendtigen, um ihre
individuellen Fahigkeiten so weit zu entfalten, dass ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft
maoglich wird. Die Férderung der ausgewiesenen Trager der Jugendsozialarbeit soll insbesonde-
re Angebote und MaBnahmen umfassen, die auf ein Vermeiden des Herausfallens junger Men-
schen aus den Regelsystemen der Bildung und Erziehung abzielen bzw. ihre friihzeitige Reinte-
gration fordern.

Gefordert werden Angebote und MaBnahmen der sozialpadagogischen Beratung, Begleitung,
Gruppenangebote, Coachings und Fallmanagement sowie werkpadagogische Angebote. Eine
Kooperation mit Schulen soll erfolgen. Eine Abgrenzung zu Angeboten der Arbeitsmarktpolitik ist
erforderlich. Die Forderung soll in den letzten drei Schuljahren der Sekundarstufe | beginnen und
kann sich bis zur Einmindung in den Beruf erstrecken. Angebote, die sich an jlingere Zielgrup-
pen richten, kdnnen dann geférdert werden, wenn sie praventiv ausgerichtet sind und geeignete
Konzepte vorliegen.

1.5
Fachstellen des Kinder- und Jugendschutzes (Pos. 4.1.2 KJFP)

Kinder und Jugendliche, Eltern und Fachkrafte sollen Quellen der Gefahrdung und Beeintrachti-
gung der Entwicklung junger Menschen kennen und im Rahmen des erzieherischen Kinder- und
Jugendschutzes Angebote zum besseren Schutz wahrnehmen kdnnen. Ein Schwerpunkt liegt
dabei auf praventiven Handlungsansatzen. Zur Entwicklung und Durchfiihrung solcher Angebote
sowie zur Unterstitzung der Trager der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, die eigene Ange-
bote vorhalten wollen, werden Fachstellen fur Kinder- und Jugendschutz geférdert.

1.6
Fachstellen der Madchen- und Jungenarbeit (Pos. 5.1 KJFP)

Die Entwicklung einer geschlechterdifferenzierten Kinder- und Jugendarbeit ist eine standige
Herausforderung. Ziel ist es die Angebote so auszurichten, dass sie an den Interessen und Be-
durfnissen von Madchen und Jungen ansetzen und eine kritische Reflexion von Geschlechterrol-
len erlauben. Zur Entwicklung neuer Handlungsansatze in den Bereichen Madchen- und Jun-
genarbeit sowie Gender Mainstreaming und zur Unterstutzung der Trager der Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit werden entsprechende Fachstellen gefdrdert.

2
Zuwendungsempfanger
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Zuwendungsempfanger sind Trager der freien und 6ffentlichen Jugendhilfe. Zuwendungsemp-
fanger kénnen auch Gemeinden sein, die nicht Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sind, gleich-
wohl aber Aufgaben der Jugendhilfe fir den értlichen Bereich wahrnehmen.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Geférdert werden notwendige und angemessene Personal- und Sachausgaben.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung gewahrt.

5
Verfahren

5.1
Die Zuwendung wird flr Jahresvorhaben gewahrt.

5.2
Abweichend von Nr. 6.6 Allgemeiner Teil werden die Auszahlungstermine fir die 6ffentlichen
Trager der Jugendsozialarbeit (Férderposition 3.1.1) wie folgt festgesetzt: 1.5. und 1.10.

5.3
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1, Muster 2 a 1 bzw.
die Muster 2 a 4 oder Muster 2 a 5 sowie die Anlagen 2 bzw. 3.

5.4
Verwendungsnachweisverfahren

5.4.1
Fir das Verwendungsnachweisverfahren nach Nr. 7 Allgemeiner Teil sind zusatzlich zu verwen-
den: das Muster 3 a sowie die Anlage 2 bzw. 3 und die Beiblatter A und B.

5.4.2
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird fir Zuwendungen an den auBergemeindlichen Be-
reich der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:
-Ein Finanzplan geman Anlage 2;
- Eine Aufstellung der Personalausgaben geman Beiblatt A;

- Eine Aufstellung der Sachausgaben geman Beiblatt B.
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Abweichend hiervon werden fur den Forderbereich der Jugendsozialarbeit (Férderposition 3.1.1)
beigeflgt:

-Ein Finanzplan sowie eine Aufstellung der Personalausgaben geman Anlage 3;
-Eine Aufstellung der Sachausgaben gemaB Beiblatt B.

Darlber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten
beizuftgen.

Il
Projektforderung

EFR zu den Positionen 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2.1,
4.2.2,5.2,7, 8.2 bis 8.4 des Kinder- und Jugendférderplans

1
Zuwendungszweck

1.1
Foérderung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Pos. 1.1.2 KJFP)

Das Land fordert die Offene Kinder- und Jugendarbeit und unterstiitzt insbesondere die freien
Trager bei der Bewaltigung besonderer Herausforderungen und der Weiterentwicklung ihrer Ar-
beit. Offene Kinder- und Jugendarbeit hat die Aufgabe, allen jungen Menschen in selbst be-
stimmter und selbst organisierter Form die Entwicklung der eigenen Persdnlichkeit zu ermdgli-
chen und sie in diesem Prozess zu unterstitzen. Sie hilft ihnen, Orientierung zu finden fur die ei-
gene Lebensgestaltung und Lebensflihrung und dient insofern der sozialen Integration junger
Menschen in die Gesellschaft.

Offene Kinder- und Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, MaBnahmen und Projek-
ten, Initiativgruppen, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in koopera-
tiven und Ubergreifenden Formen und Ansatzen statt.

Gefordert werden entsprechende Einrichtungen und Angebote der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit, die zur Verbesserung des Angebotes flir besondere Zielgruppen und bei besonderen so-
zialen Problemlagen beitragen. Geférdert werden kdnnen bestehende und neue Angebote. Dabei
sollen Angebote fiir Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle
Jugendliche (LSBTTI) berlicksichtigt werden.

1.2
Kinder- und Jugendarbeit in kommunalen Bildungslandschaften (Pos. 1.2.2 KJFP)

Das Ziel der Etablierung kommunaler Bildungslandschaften ist von der Erkenntnis gepragt, dass
die Bildung von Kindern und Jugendlichen vor allem vor Ort stattfindet. Das Land férdert darum
insbesondere Projekte, in denen verschiedene Bildungsakteure an der Ausgestaltung einer kom-
munalen oder lokalen Bildungslandschaft mitwirken. Dies geschieht durch eine bessere Abspra-
che vor Ort, eine bessere Verzahnung der Angebote und die gemeinsame Definition von Bil-
dungszielen.
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Einrichtungen bzw. Trager der Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit, (Ganztags-)Schulen,
Volkshochschulen, Sportvereine, kulturelle Einrichtungen oder andere Akteure entwickeln kon-
krete Angebote fir Kinder und Jugendliche und fiihren sie gemeinsam vor Ort durch.

Gefordert werden die nachhaltige Kooperation von Tragern der Jugendhilfe mit anderen Akteu-
ren sowie koordinierende Aktivitaten des 6ffentlichen Tragers der Jugendhilfe (Jugendamter)
beim Auf- und Ausbau von Bildungslandschaften mit dem Ziel, eine starkere Berticksichtigung
der Kinder- und Jugendarbeit zu erreichen. Weiterhin kénnen begleitende MaBnahmen der ko-
operations- und netzwerkorientierten Qualifizierung gefordert werden.

1.3
Internationale Jugendarbeit, Gedenkstattenfahrten, Europa/Eine-Welt (Pos. 1.2.3 KJFP)

In einer von Globalisierung und Zuwanderung gepragten Gesellschaft kommt dem Zusammenle-
ben unterschiedlicher Kulturen und dem wechselseitigen Verstandnis eine groBe Bedeutung zu.
Die internationale Jugendarbeit berticksichtigt die interkulturelle Realitat und ermutigt junge
Menschen zum interkulturellen Austausch, begeistert sie fur die Werte unserer freiheitlichen
Ordnung und fihrt sie an historische Verantwortlichkeiten heran. Dies kann zu grenziiberschrei-
tenden, gemeinsamen Problemldsungen und damit zur Friedenssicherung ebenso beitragen wie
zu einer Starkung der europaischen Identitat. Dabei sollen insbesondere solche jungen Men-
schen an internationale Projekte herangefiihrt werden, die sonst kaum Mdglichkeiten der Beteili-
gung haben, damit auch sie entsprechende Erfahrungen sammeln kénnen.

Darlber hinaus unterstlitzt das Land im Rahmen der politischen Bildungsarbeit und zur sozialen
Bildung als Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft Fahrten zu Gedenkstatten von Verbrechen des Nationalsozialismus. Damit soll
das Interesse an politischer Beteiligung gestarkt, die Fahigkeit zu kritischer Beurteilung politi-
scher Vorgange und Konflikte weiterentwickelt und durch aktive Mitgestaltung politischer Vor-
gange zur Persdnlichkeitsentwicklung beigetragen werden.

Gefordert werden Jugendbegegnungen, insbesondere mit Israel und der Turkei sowie Jugend-
begegnungen, die den Zusammenhalt und das Zusammenwachsen Europas fordern. Eine Forde-
rung dieser Projekte erfolgt, wenn diese Projekte in der Regel auf Nachhaltigkeit bzw. Stetigkeit
basieren und die Jugendbegegnungen im Rahmen von Hin- und Riickbegegnungen durchgefiihrt
werden.

Zusatzlich werden auch Jugendbegegnungen mit afrikanischen Landern gefordert. Bei diesen
Jugendbegegnungen entfallt die Notwendigkeit einer Rliickbegegnung in Deutschland. Ebenfalls
gefordert werden Aktivitaten von Jugendgruppen im Zusammenhang mit dem Thema ,Eine-
Welt".

Dariiber hinaus kann der Austausch von Fachkraften geférdert werden. Der Fachkrafteaustausch
soll unmittelbar der Vorbereitung von Projekten der Jugendbegegnung dienen.

1.4
Stark durch Beteiligung - Jugendliche aktiv und direkt an politischen und gesellschaftlichen Pro-
zessen beteiligen (Pos. 1.2.4 KJFP)
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Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen ist
von zentraler Bedeutung fur die Personlichkeitsentwicklung und die Ausbildung sozialer Fahig-
keiten. Kinder und Jugendliche sind Trager eigener Rechte, denen die Mdglichkeit, an Entschei-
dungsprozessen u.a. in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld direkt zu partizipieren, offen stehen
muss. Dadurch erleben sie sich als selbstwirksam und werden darin bestarkt, sich mit demokrati-
schen Grundwerten auseinander zu setzen und soziale Verantwortung zu Ubernehmen.

Gefordert werden, in Erganzung zu den Aktivitaten in Verantwortung der Kommunen, Angebote
und Projekte, die die Beteiligung junger Menschen an sie betreffenden Angelegenheiten auf ortli-
cher und Uberértlicher Ebene und die Mitgestaltung und Mitwirkung von Kindern und Jugendli-
chen an politischen und gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen zum Ziel haben. Zur Qualitats-
sicherung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen kénnen auch Qualifizierungsangebote
flr Fachkrafte der Kinder- und Jugendhilfe geférdert werden.

1.5
Nachhaltige Entwicklung in der globalisierten Welt (Pos. 1.2.5 KJFP)

Globalisierung und Nachhaltigkeit sind wesentliche Stichworte, die eine Entwicklung beschrei-
ben, bei der die wirtschaftlichen und sozialen Prozesse einzelner Staaten nicht mehr von denen
anderer Staaten oder Regionen isoliert betrachtet werden kdnnen. Diese Zusammenhange zu
verdeutlichen und bei Kindern und Jugendlichen ein Problembewusstsein fur die Themen Globa-
lisierung und nachhaltige Entwicklung zu schaffen, ist eine wichtige Aufgabe auch der Kinder-
und Jugendarbeit.

Gefordert werden daher Bildungsangebote, die sich mit den Themen Globalisierung und nach-
haltige Entwicklung auseinandersetzen und jungen Menschen die Gelegenheit zu entsprechen-
dem gesellschaftlichen Engagement bieten.

1.6
Jugendkulturland NRW (Pos. 2.2.1 KJFP)

Kulturelle Bildung bzw. Jugendkultur ist ein tGbergreifender Bildungsansatz, der an den Bildungs-
orten und in den Lernwelten von Kindern und Jugendlichen gleichermaBen zum Tragen kommt.
Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit fordert Selbstreflektion und Selbstinszenierung, astheti-
sches Empfinden, kulturelle Eigeninitiative und soziales Verhalten. Mit dem "Jugendkulturland
NRW" soll eine Weiterentwicklung in der kulturellen Bildung mit den Mitteln kultureller Jugendar-
beit erreicht werden, die vermehrt auch diejenigen jungen Menschen in den Blick nimmt, die bis-
lang nicht im Zentrum der Jugendkultur stehen.

Gefordert werden Projekte, die neue Zielgruppen von jungen Menschen verstarkt an eigene kul-
turelle Aktivitaten heranfihren und dadurch deren kulturelle Ausdrucksformen und Persdnlich-
keitsentwicklung fordern. Erreicht werden soll dies insbesondere auch durch Angebote zur For-
derung von Jugendkultur und kultureller Kinder- und Jugendarbeit, die von Tragern der kulturel-
len Jugendarbeit (und ggf. weiteren Tragern der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit) mit (Ju-
gend-) Kultureinrichtungen durchgefiihrt werden. Die hierfir erforderliche Vernetzung von Tra-
gern kann als begleitende ProjektmaBnahme geférdert werden.
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1.7
Fit fUr die mediale Zukunft (Pos. 2.2.2 KJFP)

Mediennutzung pragt heute in hohem MaBe den Alltag von Kindern und Jugendlichen.

Gefordert werden Angebote, die die Starkung von Medienkompetenz von Kindern und Jugendli-
chen zum Ziel haben und Benachteiligungen beim Zugang zu Medien abbauen. Dartber hinaus
sollen die Angebote auch an den speziellen Interessen der Jugendlichen ansetzen und zur Kkriti-
schen Reflexion des Mediengebrauchs anregen.

1.8
Integration als Chance (Pos. 3.2.1 KJFP)

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine zentrale Herausforderung fir
die Gesellschaft. Sie ist vor allem eine Chance fur die nachhaltige Entwicklung und Zukunft un-
serer Gesellschaft. Vor dem Hintergrund dieses Verstandnisses sollen Angebote bereitgestellt
werden, die nachhaltig zur besseren gesellschaftlichen und beruflichen Integration von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund fihren und das interkulturelle Verstandnis in unserer Ge-
sellschaft fordern.

Gefordert werden Angebote, die dazu beitragen, die soziale Benachteiligung von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund abzubauen, Chancengleichheit herzustellen und die In-
tegration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu férdern. Die Angebote sol-
len dazu beitragen, die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in
ihren Sozialrdumen zu fordern, zu festigen und weiterzuentwickeln.

1.9
Teilhabe junger Menschen mit Behinderung (Pos. 3.2.2 KJFP)

Menschen mit Behinderungen sind Teil der Gemeinschaft. Gerade fir junge Menschen mit Be-
hinderungen ist es wichtig, sich als Teil der Gesellschaft zu fihlen und auch auBerhalb der Schu-
le Bildung und Freizeit gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen zu erleben. Die Trager
der Jugendhilfe sollen daher ihre Angebote gezielt auch jungen Menschen mit Behinderungen
offnen.

Gefordert werden Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, die dazu beitragen, die
Teilhabe und die Chancengleichheit junger Menschen mit Behinderung zu fordern und ihre Dis-
kriminierung in der Gesellschaft zu verhindern, sowie FortbildungsmaBnahmen, die in engem
Kontext zu diesen Angeboten stehen und zu deren Umsetzung beitragen. Die Angebote sollen
auch dazu beitragen, den in der UN-Behindertenrechtskonvention aufgefiihrten Gedanken der
Inklusion, d.h. der vollumféanglichen gesellschaftlichen Teilhabe unter Wahrung der Autonomie
und Unabhangigkeit, 6ffentlich bekannter zu machen, zu férdern und umzusetzen. Leistungen,
auf die fur die einzelnen Kinder und Jugendlichen mit Behinderung ein gesetzlicher Anspruch
besteht, kdnnen nicht gefordert werden.

1.10
Soziale Teilhabe und Chancengleichheit (Pos. 3.2.3 KJFP)
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Gleiche Aufstiegs- und Bildungschancen setzen einen gleichen Zugang zu Angeboten und glei-
che Entwicklungsmoglichkeiten fiir junge Menschen voraus. Soziale Benachteiligungen sowie
Not- und Konfliktsituationen behindern noch immer viele junge Menschen bei der Realisierung
ihres Lebensweges. Daher ist es eines der wichtigsten Ziele, die sich u.a. aus sozialer Benachtei-
ligung ergebenden schlechteren Chancen durch Angebote der Qualifizierung und Bildung auch
im Rahmen der Jugendhilfe auszugleichen.

Gefordert werden deshalb Angebote, die dazu beitragen, soziale Teilhabe und Chancengleich-
heit zu fordern, soziale Benachteiligungen abzubauen sowie Not- und Konfliktsituationen tUber-
winden zu helfen. Dartber hinaus sollen Projekte gefordert werden, die Toleranz und Vielfalt in
Bezug auf gleichgeschlechtliche Lebensformen starken.

Die geférderten MaBnahmen sollen zur Férderung und Sicherung der sozialen Teilhabe und der
Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Pravention und Hilfe dienen.

1M
Praventive Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe (Pos. 4.2.1 KJFP)

Junge Menschen sind nach wie vor zahlreichen Risiken ausgesetzt, die den Prozess des Auf-
wachsens und der Persoénlichkeitsbildung gefahrden. Der Gefahr, Opfer von Gewalt oder sexuel-
len Missbrauchs zu werden, muss mit praventiven Angeboten entgegen gewirkt werden.

Gefordert werden deshalb praventive Projekte, die den Aufbau sozialer Kompetenz und die Ent-
wicklung friedlicher Konfliktldsungsstrategien zum Ziel haben und diese an Kinder und Jugendli-
che vermitteln. Hierzu gehdren insbesondere allgemeine sozialpadagogische Angebote zur Ge-
waltpravention, spezifische Angebote flr besonders gefahrdete Kinder und Jugendliche, Ange-
bote zur Pravention von extremistischen Tendenzen, insbesondere im Bereich Rechtsextremis-
mus und Angebote der Pravention sexualisierter Gewalt.

112
Jugendschutz / Jugendmedienschutz (Pos. 4.2.2 KJFP)

Die Personlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen wird durch viele Faktoren beein-
trachtigt und gefahrdet. Alkoholmissbrauch und Tabakkonsum, Stichte und problematische Me-
dieninhalte wirken als Risikofaktoren.

Gefordert werden daher Angebote, die Kinder und Jugendliche auf diese Gefahren aufmerksam
machen und Strategien des Schutzes und der Persdnlichkeitsstabilisierung entwickeln.

1.13
Geschlechtsspezifische Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit (Pos. 5.2 KJFP)

Madchen und Jungen haben unterschiedliche Bedurfnisse und Erwartungen. Die Jugendarbeit
hat die Aufgabe, diese Geschlechterdifferenz zu berlicksichtigen und entsprechende Angebote
zu entwickeln.

Gefordert werden geschlechterdifferenzierte und koedukative Angebote.
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114
Besondere MaBnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initiativen (Pos. 7 KJFP)

Die demografische Entwicklung, der technische Fortschritt und der fortschreitende Prozess der
Globalisierung stellen enorme Anforderungen an das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen.
Diesen im standigen Wandel befindlichen Rahmenbedingungen darf sich auch die Kinder- und
Jugendhilfe nicht verschlieBen. Sie muss hierauf rechtzeitig reagieren, ihre Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen adaquat an die Veranderungen anpassen und offen flir neue Losungswe-
ge sein.

Gefordert werden daher innovative Projekte und besondere Angebote im Rahmen der Kinder-
und Jugendhilfe. Hierzu gehoéren insbesondere Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initia-
tiven, die nach ihrer Zielvorstellung, ihrem Inhalt und ihrer Methodik geeignet sind, Anregungen
und AnstoBe fir die Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu geben.

1.15
Wissenschaftliche Arbeiten im Forschungsfeld Kinder- und Jugendhilfe
(Pos. 8.2, 8.3, 8.4 KJFP)

Um die Kinder- und Jugendhilfe den taglichen Anforderungen der Praxis entsprechend weiterzu-
entwickeln, bedarf es der Praxisforschung, die dabei hilft, langerfristige Entwicklungstrends
rechtzeitig zu erkennen und in den Angeboten berlicksichtigen zu kdnnen. Wissenschaftliche
Forschung hilft, die Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Entwicklung besser planen zu kénnen. Zu-
satzlich bedarf es eines intensiven Dialogs zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis.

Gefordert werden die Begleitforschung zum Ganztag, Forschungsprojekte zur Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie Projekte und Veranstaltungen zur Kooperation von Praxis, Politik und Wissen-
schaft auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind

2.1

Trager der freien und 6ffentlichen Jugendhilfe. Zuwendungsempfanger kénnen auch Gemeinden
sein, die nicht Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sind, gleichwohl aber Aufgaben der Jugend-
hilfe flir den drtlichen Bereich wahrnehmen;

2.2

far die unter Nr. 1.14 und 1.15 genannten MaBnahmen, neben den unter Nr. 2.1 genannten mdgli-
chen Zuwendungsempfangern, wissenschaftliche Institute, gemeinnitzige Institutionen, Stiftun-
gen sowie Einzelpersonen (Wissenschaftler, Fachleute im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe).

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung
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3.1
Gefordert werden notwendige und angemessene Personal- und Sachausgaben.

3.2
Bei Nr. 1.14 und 1.15 sind Ausgaben fiir

- Treffen, Tagungen und sonstige Veranstaltungen fiir junge Menschen sowie fir Fachkraf-
te und Experten aus Wissenschaft und Praxis nur als Sachausgaben zugelassen, soweit sie lan-
despolitisch bedeutsam sind;

- Veroffentlichungen und wissenschaftliche Untersuchungen nur als Sachausgaben zuge-
lassen, wenn Thema bzw. Gegenstand sowie Inhalt von kinder- und jugendpolitischer Bedeutung
fUr die Landesebene sind.

Die Entscheidung im Hinblick auf die landes- bzw. kinder- und jugendpolitische Bedeutung trifft
die oberste Landesjugendbehdrde.

4
Art und Umfang, Héhe der Zuwendung

4.1
Die Zuwendung wird in Form der Anteilfinanzierung gewahrt. Die Hohe der Forderung betragt

- fur den auBergemeindlichen Bereich 85 v.H.
- flr offentliche Trager 40 v. H. bis hochstens 80 v.H.

der von der Bewilligungsbehorde als zuwendungsfahig anerkannten Gesamtausgaben (Anlage
8). Die Regelungen der Nr. 1.3.8 Allgemeiner Teil bleiben hiervon unberihrt.

4.2

Bei Nr. 1.2 betragt fur Fahrten zu Gedenkstatten des Nationalsozialismus bei Zuwendungen an
freie Trager die Bagatellgrenze in Abweichung von Nr. 4.3.2 Allgemeiner Teil und Nr. 1.1VV zu §
44 LHO 500 £.

5
Verfahren

5.1
Die Zuwendung wird zu Einzelvorhaben gewahrt.

5.2
Fur das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1, Muster 2 a 9 bzw.
Muster 2 a 10 sowie die Anlage 1.

5.3
Verwendungshachweisverfahren
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5.31
Fir das Verwendungsnachweisverfahren nach Nr. 7 Allgemeiner Teil sind zusatzlich zu verwen-
den: das Muster 3 a sowie die Anlage 1 und die Beiblatter A und B.

5.3.2

Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird fir Zuwendungen an den auBergemeindlichen Be-
reich mit einer Fordersumme des Landes von unter 50.000 € der Umfang des Verwendungs-
nachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:

- Ein Finanzplan geman Anlage 1;

- Eine Aufstellung der Personalausgaben gemaB Beiblatt A;

- Eine Aufstellung der Sachausgaben geman Beiblatt B.

Daruber hinaus sind Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten beim Projekttrager vorzuhalten.

.
Forderung von Einzelpositionen

EFR zu Pos.1.1.6 Ring politischer Jugend

1
Zuwendungszweck

Zur Wahrnehmung von Aufgaben der politischen Bildung und zur Vermittlung von Erfahrungen
politischer Willensbildung haben sich die Jugendorganisationen der demokratischen Parteien
zum Ring Politischer Jugend NW zusammengeschlossen.

Gefordert werden die hauptamtliche Tatigkeit von Fachkraften der Jugendarbeit und die Durch-
fiihrung von Angeboten der politischen Bildung.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind die Mitgliedsverbande des Rings Politischer Jugend NW, sofern sie
Jugendorganisationen der im Landtag NRW oder im Bundestag vertretenen Parteien sind und
Uber mehr als 1.500 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen verfligen.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Gefordert werden
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3.1
die hauptamtlich tatigen Fachkrafte der Jugendarbeit zur Wahrnehmung der Aufgaben auf Lan-
desebene sowie Ausgaben flir Planungs- und Leitungsaufgaben der Landesverbande;

3.2
die Angebote der auBerschulischen Jugendbildung.

3.3

Angebote der im Kinder- und Jugendforderplan genannten Handlungsfelder kénnen 6rtlich und
Uberdrtlich/regional durchgeflihrt werden. Sie werden in der Regel nur geférdert, wenn folgende
Voraussetzungen erfillt sind:

- An den Bildungsveranstaltungen miissen mindestens sieben junge Menschen teilnehmen.

- Der Veranstaltungsort soll in Nordrhein-Westfalen, in einem benachbarten Bundesland, im
angrenzenden Ausland oder in Berlin liegen.

- Der Wohnsitz einer Giberwiegenden Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss in
Nordrhein-Westfalen liegen.

- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der padagogischen Angebote missen junge Men-
schen oder ehrenamtliche sowie neben- oder hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit oder des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes sein.

3.4

Bei der Férderung von WochenendmaBnahmen im Rahmen von Internatsveranstaltungen sind
die Fordervoraussetzungen nach Nr. 3.3 auch dann erflllt, wenn innerhalb von 48 Stunden ins-
gesamt 10 Zeitstunden Bildungsarbeit durchgefuhrt werden.

3.5

MaBnahmen im Rahmen der verbandsbezogenen Arbeit, z. B. Organisation des Verbandes, Pla-
nung von Arbeitsablaufen aber auch Vorstands-, Ausschusssitzungen und Konferenzen gehéren
nicht zu den BildungsmaBnahmen im Sinne des Kinder- und Jugendférderplans und sind nicht
zuwendungsfahig.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

4.1
Die Zuwendung wird in der Form der Festbetragsfinanzierung gewahrt.

4.2
In die Férderung von BildungsmaBnahmen dirfen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum Alter
von 35 Jahren einbezogen werden.

4.3
WahlkampfmaBnahmen und Parteiveranstaltungen sind nicht zuwendungsfahig.
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4.4
Gefordert werden Bildungsveranstaltungen wie folgt:

- Bei Veranstaltungen von mindestens 5 Zeitstunden Bildungsarbeit mit Ubernachtung (,In-
ternatsveranstaltungen®) kann je Tag und Teilnehmerin/Teilnehmer ein teilnehmerbezogener
Forderbetrag von bis zu 30 € eingesetzt werden.

- Bei Bildungsveranstaltungen von mindestens 5 Zeitstunden Bildungsarbeit ohne Uber-
nachtung (, Tagesveranstaltungen”) kann je Tag und Teilnehmerin/Teilnehmer ein teilnehmerbe-
zogener Forderbetrag von bis zu 20 € eingesetzt werden.

4.5

Alle Ubrigen Veranstaltungen und freizeitpadagogische MaBnahmen - soweit sie mindestens 1,5
Stunden umfassen - werden unabhangig von der Teilnehmerzahl mit folgenden Pauschalbetra-
gen gefdrdert:

- fur ortliche MaBnahmen 120 €,
- far Gberdrtliche/regionale MaBnahmen oder fur GroBveranstaltungen 1.500 €.

5
Verfahren

5.1
Die Zuwendung wird flir Jahresvorhaben gewahrt. Die Mittel dirfen weitergeleitet werden.

5.2
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 a 2
sowie die Anlage 2 RPJ.

5.3
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt
festgelegt:

Der Verwendungshachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:

- Ein Finanzplan geman Anlage 2 RPJ;

- Eine Aufstellung der Personalausgaben gemanB Beiblatt A;

- Eine Aufstellung der Sachausgaben gemaB Beiblatt B;

- Eine Aufstellung der Bildungsveranstaltungen gemaR Beiblatt C;

- Eine Aufstellung der Teilnehmer dieser Bildungsveranstaltungen geman Beiblatt D.
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Daruber hinaus sind dem Verwendungsnhachweis Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten
beizufligen.

EFR zu Pos. 1.2.1 Initiativgruppenarbeit

1
Zuwendungszweck

Initiativgruppen sind selbstorganisierte Zusammenschlisse junger Menschen; hierzu kénnen
auch spezifisch ausgerichtete Einzelorganisationen gehoren. Initiativgruppen bieten jungen
Menschen padagogische Angebote im Wohnumfeld im Rahmen des § 11 SGB VI, insbesondere
der Freizeit, Bildung und Beratung an. Die Mittel dienen zur Férderung entsprechender MaBnah-
men im Rahmen der Initiativgruppenarbeit.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind

2.1
das Paritatische Jugendwerk NRW.

2.2
Initiativgruppen in der Kinder- und Jugendarbeit.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Gefordert werden

3.1

notwendige und angemessene Sachausgaben zur Erfullung der Aufgaben und Ziele des unter
Nummer 2.1 genannten Zuwendungsempfangers, insbesondere fiir BildungsmaBnahmen, frei-
zeitpadagogische MaBnahmen sowie Angebote der Fort- und Weiterbildung ehrenamtlicher so-
wie haupt- und nebenberuflich tatiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Angebote der im Kinder- und Jugendforderplan genannten Handlungsfelder kénnen 6rtlich und
Uberdrtlich/regional durchgefuhrt werden. Sie werden in der Regel nur geférdert, wenn folgende
Voraussetzungen erflillt sind:

1. An den Bildungsveranstaltungen missen mindestens sieben junge Menschen teilnehmen.

2. Der Veranstaltungsort soll in Nordrhein-Westfalen, in einem benachbarten Bundesland, im an-
grenzenden Ausland oder in Berlin liegen.

3. Der Wohnsitz einer Gberwiegenden Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss in
Nordrhein-Westfalen liegen.
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4. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der padagogischen Angebote miissen junge Menschen
oder ehrenamtliche sowie neben- oder hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kin-
der- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit oder des erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes sein.

Bei der Férderung von WochenendmaBnahmen im Rahmen von Internatsveranstaltungen sind
die Fordervoraussetzungen auch dann erfillt, wenn innerhalb von 48 Stunden insgesamt 10 Zeit-
stunden Bildungsarbeit durchgefiihrt werden.

MaBnahmen im Rahmen der verbandsbezogenen Arbeit, zum Beispiel Organisation des Verban-
des, Planung von Arbeitsablaufen aber auch Vorstands-, Ausschusssitzungen und Konferenzen
gehoren nicht zu den BildungsmaBnahmen im Sinne des Kinder- und Jugendférderplans und
sind nicht zuwendungsfahig.

3.2
notwendige und angemessene Personal- und Sachausgaben flir Aktivitaten von unter Nummer
2.2 genannten Initiativgruppen.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

4.1
Die Zuwendung zu Nr. 3.1 wird in Form der Festbetragsfinanzierung gewahrt.

4.2

Die Zuwendung zu Nr. 3.2 wird in Form der Anteilfinanzierung gewahrt. Die H6he der Forderung
betragt 85 v. H. der von der Bewilligungsbehorde als zuwendungsfahig anerkannten Gesamtaus-
gaben (Anlage 8). Die Regelungen der Nr. 1.3.8 Allgemeiner Teil bleiben hiervon unberiihrt.

4.3
Gefordert werden Bildungsveranstaltungen wie folgt:

- Bei Veranstaltungen von mindestens 5 Zeitstunden Bildungsarbeit mit Ubernachtung (,In-
ternatsveranstaltungen”) kann je Tag und Teilnehmerin/Teilnehmer ein teilnehmerbezogener
Forderbetrag bis zu 30 € eingesetzt werden.

- Bei Bildungsveranstaltungen von mindestens 5 Zeitstunden Bildungsarbeit ohne Uber-
nachtung (,Tagesveranstaltungen”) kann je Tag und Teilnehmerin/Teilnehmer ein teilnehmerbe-
zogener Forderbetrag bis zu 20 € eingesetzt werden.

4.4

Alle Ubrigen Veranstaltungen und freizeitpadagogische MaBnahmen - soweit sie mindestens 1,5
Stunden umfassen - werden unabhangig von der Teilnehmerzahl mit folgenden Pauschalbetra-
gen geférdert:

- fur ortliche MaBnahmen 120 €,

- fr Gberortliche/regionale MaBnahmen oder fiir GroBveranstaltungen 1.500 €.
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5
Verfahren

5.1
Zuwendungen zu Nr. 3.1 (,PJW")

5.11
Die Zuwendungen werden flr Jahresvorhaben gewahrt. Die Mittel durfen weitergeleitet werden.

5.1.2
Flr das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 a 3
sowie Anlage 2 PJW.

5.1.3
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt
festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:

- Ein Finanzplan geman Anlage 2 PJW;

- Eine Aufstellung der Sachausgaben gemaB Beiblatt B;

- Eine Aufstellung der Bildungsveranstaltungen gemaB Beiblatt C;

- Eine Aufstellung der Teilnehmer dieser Bildungsveranstaltungen geman Beiblatt D.

Darlber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten
beizufligen.

Bei Weiterleitungen der Landesmittel an Dritte sind die von den empfangenden Stellen zu erbrin-
genden Verwendungsnachweise (vgl. Nr. 6.9 ANBest-P) vorzuhalten.

5.2
Zuwendungen zu Nr. 3.2 (,Initiativgruppen”)

5.2.1
Die Zuwendungen werden zu Einzelvorhaben gewahrt.

5.2.2
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 a 9
sowie die Anlage 1.

5.2.3
Fur das Verwendungsnachweisverfahren nach Nr. 7 Allgemeiner Teil sind zusatzlich zu verwen-
den: das Muster 3a sowie die Anlage 1 und die Beiblatter A und B.
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5.2.4
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird fir Zuwendungen mit einer Férdersumme des Lan-
des von unter 50.000 € der Umfang des Verwendungshachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:

- Ein Finanzplan geman Anlage 1;

- Eine Aufstellung der Personalausgaben gemanB Beiblatt A;

- Eine Aufstellung der Sachausgaben gemaR Beiblatt B.

Darlber hinaus sind Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten beim Projekttrager vorzuhalten.

EFR zu Pos. 2.1.3: Akademie Remscheid

1
Zuwendungszweck

Die gezielte Qualifizierung der musisch-kulturellen und medienpadagogischen Jugendarbeit
spielt eine wichtige Rolle. Das Land fordert daher die Akademie Remscheid fiir Kulturelle Bildung
e.V. Die Akademie hat schwerpunktmaBig die Aufgabe, Fortbildungsveranstaltungen und Kurse
fur haupt- und nebenberufliche sowie flr ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ju-
gendarbeit durchzufiihren.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger ist die Akademie Remscheid fur Kulturelle Bildung e.V. Remscheid.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Geférdert werden notwendige und angemessene Personal- und Sachausgaben.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form der institutionellen Férderung als Fehlbedarfsfinanzierung nach
MaBgabe des Haushaltes gewahrt. Die Hohe der Zuwendung wird jahrlich vom Ministerium in
Abstimmung mit der fachlich zustandigen obersten Bundesbehdrde festgelegt.

5
Verfahren
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5.1
Die Zuwendung wird flir Jahresvorhaben gewahrt. Der Zuwendungsempfanger hat einen Wirt-
schaftsplan vorzulegen.

5.2
Flr das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die Muster 1 und Muster 2 b 1 sowie die Anlage
4 zu verwenden.

5.3

Der Verwendungsnachweis (Muster 3 b 1) wird vereinbarungsgemaB gegentiber der fachlich zu-
standigen obersten Bundesbehdrde geman der ANBest-I erbracht. Die oberste Landesjugendbe-
horde des Landes Nordrhein-Westfalen und das zustandige Landesjugendamt erhalten eine Ko-
pie des Verwendungsnhachweises.

EFR zu Pos. 4.1.1: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS)

1
Zuwendungszweck

Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle NRW ist eine nach § 17
KJF6G geforderte Landesstelle. Sie hat zur Aufgabe, Handlungskonzepte fir den erzieherischen
Kinder- und Jugendschutz zu entwickeln. Hierzu gehéren auch Strategien zur besseren Informa-
tion und Aufklarung. Weiterhin ist sie mit der Information und Evaluation im Zusammenhang mit
dem Jugendschutzgesetz beauftragt. Zugleich nimmt sie fir die Oberste Landesjugendbehérde
koordinierende Aufgaben wahr. Sie wirkt dabei insbesondere mit den Tragern der Kinder- und
Jugendhilfe, den Schulen, der Polizei, den Jugend- und Ordnungsamtern sowie den Tragern des
Jugendschutzes zusammen. Die Mittel dienen zur Férderung der Arbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz (AJS) Landesstelle NRW.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger ist die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landes-
stelle Nordrhein-Westfalen e.V., KoIn.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Gefordert werden die fur die Erfullung der Aufgaben notwendigen und angemessenen Personal-
und Sachausgaben.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form der institutionellen Férderung als Fehlbedarfsfinanzierung nach
MaBgabe des Haushalts gewahrt.

5
Verfahren
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5.1
Die Zuwendungen werden fur Jahresvorhaben gewahrt. Der Zuwendungsempfanger hat einen
Wirtschaftsplan vorzulegen.

5.2
Flr das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1, Muster 2 b 2 so-
wie die Anlage 4.

5.3
Der Verwendungsnachweis (Muster 3 b 2) wird gemaR der ANBest-I erbracht. Dem Verwen-
dungsnachweis sind beizufligen: die Anlage 4 sowie die Beiblatter A und B.

EFR zu Pos. 4.1.3: Gewaltpraventive Angebote

1
Zuwendungszweck

Das Land sieht die Notwendigkeit praventiver MaBnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen. Es hat sich daher zum Ziel gesetzt, Risiken, die den Prozess des Aufwachsens und der
Personlichkeitsentwicklung gefahrden, entgegenzuwirken. Das Land fordert daher

1.1
MaBnahmen fur gefahrdete und straffallig gewordene Jugendliche und Heranwachsende (sog.
Briicke-Projekte),

1.2
die sozialpadagogische Arbeit mit FuBball-Fan-Projekten im Rahmen des ,Nationalen Konzepts
Sport und Sicherheit” sowie

1.3
praventive MaBnahmen auf dem Gebiet der Antirassismusarbeit.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind

2.1

flir MaBnahmen zu Nr. 1.1 Trager der freien Jugendhilfe, die eine Einrichtung flir ambulante sozi-
alpadagogische Hilfe und Betreuung fiir gefahrdete und delinquent gewordene Jugendliche und
Heranwachsende fuhren.

2.2
fir MaBnahmen zu Nr. 1.2 Trager von sozialpadagogisch begleiteten FuBball-Fan-Projekten.

2.3 fur MaBnahmen nach Nr. 1.3 das Informations- und Dokumentationszentrum fur Antirassis-
musarbeit in NRW e.V. (IDA NRW).
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3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Gefordert werden

3.1

bei MaBnahmen zu Nr. 1.1 notwendige und angemessene Personal- und Sachausgaben zum Be-
trieb der unter Nr. 2.1 genannten Einrichtungen. Voraussetzungen fur die Forderungen sind, dass
die ,Briicke-Projekte” im Zusammenhang mit richterlichen Weisungen geman § 10 Jugendge-
richtsgesetz (JGG) durchgefiihrt werden und dass der ortliche Trager der 6ffentlichen Jugend-
hilfe das jeweilige Projekt in mindestens gleicher H6he wie das Land finanziell fordert.

3.2

bei MaBnahmen zu Nr. 1.2 im Rahmen der ,Dreierfinanzierung” notwendige und angemessene
Personal- und Sachausgaben von Tragern von FuBball-Fan-Projekten, die in Anlehnung an das
«Nationale Konzept Sport und Sicherheit” arbeiten. Bei der ,Dreierfinanzierung” betragen die Fi-
nanzierungsanteile grundsatzlich: Deutscher FuBball-Bund e. V. bzw. Die Liga - FuBballverband
e.V. 50 v.H., Land 25 v.H. und Kommune 25 v.H.

3.3
bei MaBnahmen zu Nr. 1.3 notwendige und angemessene Personal- und Sachausgaben.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

4.1

Die Zuwendung zu Nr. 3.1 wird in Form der Anteilfinanzierung gewahrt. Die Hohe der Forderung
betragt fur den auBergemeindlichen Bereich 45 v.H. der von der Bewilligungsbehdrde als zu-
wendungsfahig anerkannten Gesamtausgaben (Anlage 8). Die Regelungen der Nr. 1.3.8 Allge-
meiner Teil bleiben hiervon unberihrt.

4.2

Die Zuwendung zu Nr. 3.2 wird in Form der Anteilfinanzierung gewahrt. Die Landesforderung soll
fur FuBball-Fan-Projekte 47.500 € inkl. der Erstattung von Sachausgaben von bis zu 10.000 €
nicht Ubersteigen. Sofern der Deutsche FuBball-Bund e. V. bzw. Die Liga — FuBballverband e.V.
ihren Anteil an der Férderung der Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die ,Drei-
erfinanzierung” erhéht, kann nach Prifung im Einzelfall und unter der Voraussetzung, dass die
Kommune ihre Férderung nicht absenkt, die Landesforderung entsprechend bis zu einer Hohe
von 60.000 € angepasst werden.

4.3
Die Zuwendung zu Nr. 3.3 wird in Form der Festbetragsfinanzierung gewahrt.

5
Verfahren

5.1
Zuwendungen zu Nr. 4.1 (,Briicke-Projekte)
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5.11
Die Zuwendungen werden fur Jahresvorhaben gewahrt.

5.1.2
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 a 9
sowie die Anlage 1.

5.1.3
Fir das Verwendungsnachweisverfahren nach Nr. 7 Allgemeiner Teil sind zusatzlich zu verwen-
den: das Muster 3a sowie die Anlage 1 und die Beiblatter A und B.

5.1.4
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird fir Zuwendungen mit einer Férdersumme des Lan-
des von unter 50.000 € der Umfang des Verwendungshachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:

- Ein Finanzplan geman Anlage 1;

- Eine Aufstellung der Personalausgaben gemanB Beiblatt A;

- Eine Aufstellung der Sachausgaben geman Beiblatt B.

Darlber hinaus sind Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten beim Projekttrager vorzuhalten.

5.2
Zuwendungen zu Nr. 4.2 (,Fan-Projekte")

5.2.1
Die Zuwendungen werden flr eine Spielzeit (01.07. bis 30.06.) gewahrt.

5.2.2
Flr das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 a 6
sowie die Anlage 2.

5.2.3
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt
festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:
- Ein Finanzplan gemanB Anlage 2;
- Eine Aufstellung der Personalausgaben gemaB Beiblatt A;
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- Eine Aufstellung der Sachausgaben gemanR Beiblatt B.

Darlber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten
beizufligen.

5.3
Zuwendungen zu Nr. 4.3 (,IDA NRW")

5.3.1
Die Zuwendungen werden fur Jahresvorhaben gewahrt.

5.3.2
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1und Muster 2 a 1
sowie die Anlage 2.

5.3.3
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt
festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:

- Ein Finanzplan gemaB Anlage 2;

- Eine Aufstellung der Personalausgaben gemaB Beiblatt A;
- Eine Aufstellung der Sachausgaben gemanR Beiblatt B.

Darlber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten
beizufligen.

EFR zu Pos. 6.1: Freiwilliges Okologisches Jahr

1
Zuwendungszweck

Das Freiwillige Okologische Jahr (FOJ) ist ein Bildungsjahr fiir junge Menschen nach Beendigung
der Vollzeitschulpflicht, das in den Bereichen des Natur- und Umweltschutzes sowie der nach-
haltigen Entwicklung durchgefiihrt wird. Es bietet jungen Menschen Bildungs- und Lernmdglich-
keiten und die Chance zur Weiterentwicklung ihrer Personlichkeit.

Gefdrdert werden MaBnahmen im Rahmen des Freiwilligen Okologischen Jahres.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind die Triger von anerkannten Einsatzstellen des FOJ in Nordrhein-
Westfalen.
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3
Zuwendungsvoraussetzung/Gegenstand der Forderung

Gefordert werden die auf der Grundlage des Gesetzes zur Férderung von Jugendfreiwilligen-
diensten (JFDG) festgesetzten Ausgaben fur Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld sowie die
entstehenden Ausgaben flr die Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosen-
versicherung) sowie die Ausgaben zur Unfallversicherung.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung als Pauschale pro teilnehmenden Ju-
gendlichen differenziert nach internatsmaBiger Unterbringung und Heimschlafern auf der Grund-
lage des JFDG gewahrt.

5
Verfahren

5.1
Die Zuwendung wird flir Jahresvorhaben (bezogen auf das Schuljahr 1.8.-31.07.) gewahrt. Hier-
bei ist folgendes zu beachten:

- Anderungen hinsichtlich der Stellenbesetzung sind dem Landesjugendamt als zustandige
obere Landesbehdrde unverziglich mitzuteilen.

- Wird eine FOJ-Stelle vor oder zum 15. eines Monats aufgegeben, so ist die Zuwendung
flr diesen Monat halftig zu erstatten.

- Bei einer Stellenaufgabe nach dem 15. eines Monats, wird von einer Rickforderung fir
diesen Monat abgesehen.

- Sollte die FOJ-Stelle einen oder mehrere Monate unbesetzt bleiben, so ist die Zuwendung
hierfir zu erstatten.

- Eine nicht besetzte/bzw. freigewordene FOJ-Stelle ist in Abstimmung mit dem Landesju-
gendamt bzw. der FOJ-Zentralstelle ziigig neu zu besetzen.

5.2
Abweichend von Nr. 6.6 Allgemeiner Teil sind die Auszahlungstermine: 15.02., 15.05., 15.08. so-
wie 15.10.

5.3
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 a 7
bzw. Muster 2 a 8 sowie die Anlage 5.

5.4
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt
festgelegt:
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Der Verwendungshachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich ist dem Verwendungsnachweis beizufligen:
- Eine auf den Einzelfall bezogene Aufstellung je Einsatzstelle gemaB Anlage 5.

Dariber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien der Gehaltskonten/
Stammblatter beizuflgen.

Empfangsbescheinigungen (z. B. Quittung, Uberweisungstriger) fiir Taschengeld, Heimschlafer-
Pauschale sind vom Projekttrager vorzuhalten.

EFR zu Pos. 6.2: Qualifizierung der Jugendfreiwilligendienste durch Bildungsarbeit

1
Zuwendungszweck

Die Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Freiwilliges Okologisches Jahr
(FOJ) sind Bildungsjahre fiir junge Menschen und gehdren zu den besonderen Formen des biir-
gerschaftlichen Engagements. Sie schaffen Lern- und Erfahrungsraume fir junge Menschen und
starken sie in ihrer Personlichkeitsentwicklung. Im Rahmen der beiden Jugendfreiwilligendienste
erwerben Jugendliche wichtige soziale und persdnliche Kompetenzen, die einen Berufseinstieg
erleichtern.

Bisher sind jedoch benachteiligte junge Menschen in den beiden Jugendfreiwilligendiensten
deutlich unterreprésentiert. Deshalb sollen die Tréger des FSJ und des FOJ spezielle Angebote
fir junge Menschen im Rahmen der beiden Jugendfreiwilligendienste entwickeln, deren Integra-
tion als gefahrdet gilt. Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, in das die Einsatzstellen einbezogen
werden sollen und das der Erh6hung der Bildungs- und Sozialkompetenz dient, soll neben den
traditionellen Zielen der Jugendfreiwilligendienste insbesondere das Ziel einer besseren Integra-
tionschance auf dem Arbeitsmarkt verfolgt werden.

Gefordert werden MaBnahmen, wie z. B. Bildungsangebote, die dazu beitragen benachteiligten
jungen Menschen den Zugang zu FOJ und FSJ zu erméglichen.

Als benachteiligte junge Menschen gelten Freiwillige, die sozial benachteiligt sind und/oder indi-
viduelle Beeintrachtigungen im Sinne von § 13 SGB VIII vorweisen. Hierzu zahlen z.B. Freiwillige,
die keinen Schulabschluss oder einen Férderschulabschluss haben, und Freiwillige, die zwar
Uber einen Schulabschluss verfugen, gleichzeitig aber mit besonderen individuellen Problemla-
gen bzw. Forderbedarfen (wie z.B. Sprachvermogen, abweichendem Verhalten, Abbruch einer
Lehre) belastet sind, die ihre Chancen auf eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe be-
eintrachtigen. Hierzu zahlen auch junge Menschen, die aufgrund ihres Migrationshintergrundes
benachteiligt sind.

2
Zuwendungsempfanger
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Zuwendungsempfanger sind die in Nordrhein-Westfalen anerkannten Trager der Jugendfreiwilli-
gendienste (§ 10 Abs. 2 Jugendfreiwilligendienstegesetz/JFDG) und die in § 10 Abs. 1 JFDG auf-
gefluhrten Trager.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Geférdert werden notwendige und angemessene Personal- und Sachausgaben.

4
Art und Umfang der Forderung

Die Zuwendung wird in Form der Anteilfinanzierung gewahrt. Die Hohe der Forderung betragt
- flir den auBergemeindlichen Bereich 85 v.H.
- fur 6ffentliche Trager 40 v.H. bis héchstens 80 v.H.

der von der Bewilligungsbehorde als zuwendungsfahig anerkannten Gesamtausgaben (Anlage
8). Die Regelungen der Nr. 1.3.8 Allgemeiner Teil bleiben hiervon unberthrt.

5
Verfahren

5.1
Die Zuwendung wird flr Einzelvorhaben gewahrt.

5.2
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 a 9
bzw. Muster 2 a 10 sowie die Anlage 1.

5.3
Verwendungsnachweisverfahren

5.3.1
Fur das Verwendungsnachweisverfahren nach Nr. 7 Allgemeiner Teil sind zusatzlich zu verwen-
den: das Muster 3 a sowie die Anlage 1 und die Beiblatter A und B.

5.3.2

Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird fir Zuwendungen an den auBergemeindlichen Be-
reich mit einer Fordersumme des Landes von unter 50.000 € der Umfang des Verwendungs-
nachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.

Zusatzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufligen:

- Ein Finanzplan geman Anlage 1;
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- Eine Aufstellung der Personalausgaben gemaB Beiblatt A;

- Eine Aufstellung der Sachausgaben geman Beiblatt B.

Daruiber hinaus sind Kopien der elektronischen Lohnsteuerkarten beim Projekttrager vorzuhalten.
EFR zu Pos. 9: Investitionen

1
Zuwendungszweck

Die Mittel sind bestimmt zur Erhaltung und Optimierung der Infrastruktur in der Kinder- und Ju-
gendarbeit und Jugendsozialarbeit.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind die Trager der freien Jugendhilfe.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

3.1
Gefordert werden

3.11
der Neu- und Erweiterungsbau,

3.1.2
der Umbau,

3.1.3
MaBnahmen der Bauunterhaltung, wie z. B. die Erneuerung und der zusatzliche Einbau oder die
Verbesserung von Installationen und betriebstechnischen Anlagen, AuBenanlagen,

3.1.4
der Erwerb von Gebauden,

3.1.5
die Erst-, Erganzungs- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstanden.

3.2
Die geforderten MaBnahmen unterliegen der Zweckbindung, die durch tatsachliche zweckent-
sprechende Nutzung abgegolten wird. Sie betragt

- bei BaumaBnahmen und Erwerb nach Nrn. 3.1.1, 3.1.2 und 3.1.4 einschlieBlich MaBnahmen
der Bauunterhaltung nach Nr. 3.1.3 25 Jahre

- bei Erneuerungs- und VerbesserungsmaBnahmen sowie AuBenanlagen nach Nr.3.1.3 15
Jahre
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- bei Beschaffung von Einrichtungsgegenstanden nach Nr. 3.1.5 10 Jahre; in begrindeten
Ausnahmefallen kann die Bewilligungsbehdrde hiervon abweichen.

Bei vorlibergehend nicht zweckentsprechender Nutzung kann die Bewilligungsbehérde bestim-
men, dass die Abgeltung der Landesmittel ausgesetzt wird.

Bei dauernder nicht zweckentsprechender Nutzung entscheidet die Bewilligungsbehorde Uber
die Aufhebung der Zuwendungsbescheide und die Rickforderung der Landesmittel.

3.3

Ist der Zuwendungsempfanger nicht Eigentimer des Grundstiicks oder Erbbauberechtigter mit
einem Erbbaurecht fir mindestens die Dauer der Zweckbindung an dem Grundsttick, auf dem
die BaumaBnahme vorgenommen bzw. flr das die Beschaffung erfolgen soll, so soll die Bewilli-
gungsbehdrde die Gewahrung der Zuwendung vom Bestehen eines sich Uber die Zeit der
Zweckbindung erstreckenden zweckdienlichen Pacht-, Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages
des Zuwendungsempfangers mit dem Grundstlickseigentiimer oder Erbbauberechtigten abhan-
gig machen.

3.4

Eine dingliche Sicherung des fiur den Fall der Nichteinhaltung der Zweckbindung bestehenden
Ruckzahlungsanspruchs ist regelmaBig nur dann vorzusehen, wenn der Zuschuss den Betrag
von 500.000 € Ubersteigt. Ist der Zuwendungsempfanger nicht Eigentiimer oder Erbbauberech-
tigter, so soll eine dingliche Sicherung bereits bei Zuschiissen von Uber 50.000 € vorgesehen
werden.

3.5
Bauvorhaben in Bauabschnitten werden nur gefordert, wenn jeder Abschnitt fur sich funktionsfa-
hig ist.

3.6
Personalwohnplatze werden nur geférdert, wenn sie sich innerhalb der Einrichtung oder in einem
zur Einrichtung gehérenden Gebaudeteil befinden.

4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

4.1

Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss in Form der Anteilfinanzierung bis zu 70 v. H. der forde-
rungsfahigen Gesamtausgaben. Bei Bereitstellung anderer 6ffentlicher Mittel kann sich die Fi-
nanzierungsart nach den Richtlinien des Zuschussgebers richten, der den groBten Férderungs-
anteil erbringt.

4.2
Der Ermittlung der zuwendungsfahigen Ausgaben sind folgende Kostengruppen der DIN 276 (in
der Fassung von 12/2008) zugrunde zu legen:

4.2.1
BaumaBnahmen
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200 | Herrichten und ErschlieBung
300 | Bauwerk - Baukonstruktionen (mit Ausnahme der Kostengruppen 397 und 398)
400 | Bauwerk - Technische Anlagen
500 | AuBenanlagen
619 | Ausstattung, Sonstiges
700 | Baunebenkosten (mit Ausnahme der Kostengruppen 710, 720, 750, 760)
4.2.2

Beschaffung von Einrichtungsgegenstanden

(Erst-, Erganzungs- und Ersatzbeschaffung in Verbindung mit Bauvorhaben)

610

Ausstattung (mit Ausnahme der Kostengruppe 619)

4.2.3

Erst-, Erganzungs- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstanden, soweit sie nicht im
Zusammenhang mit einer BaumaBnahme stehen

370 Baukonstruktive Einbauten
445 Beleuchtungsanlagen
470 Nutzungsspezifische Anlagen
550 Einbauten in AuBenanlagen
610 Ausstattung

4.2.4

Beim Erwerb von Gebauden ist nur der Herstellungsaufwand des Gebaudes (ohne Grundstiicks-
anteil und ErschlieBung) zuwendungsfahig.
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4.2.5

Mehrausgaben von Bauvorhaben, die gegeniber dem Jahr der Bewilligung bis zur Fertigstellung
des Vorhabens entstehen, kdnnen von der Bewilligungsbehorde im Rahmen verfigbarer Haus-
haltsmittel anerkannt werden.

5
Verfahren

5.1
Die Zuwendung wird fur Einzelvorhaben gewahrt.

5.2
Die Auszahlung ist bei Um- und Ausbau sowie InstandsetzungsmaBnahmen auf Anforderung wie
folgt vorzunehmen:

30 nach Beginn der MaBnahme,

v.H.

35 wenn die Summe der Auftragsvergabe die Halfte der Bauausgaben erreicht hat und -

v.H. soweit erforderlich - mindestens der Nachweis eines notariellen Antrages auf Eintra-
gung der dinglichen Sicherung vorgelegt worden ist,

35 nach Fertigstellung der MaBnahme.

v.H.

Die Auszahlung fur HochbaumaBnahmen (Neu- und Erweiterungsbauten) ist auf Anforderung
wie folgt vorzunehmen:

30 nach Vergabe des Rohbauauftrages,

v.H.

35 nach Vorlage des Rohbauabnahmescheines und - soweit vorgeschrieben - mindes-
v.H. tens eines notariellen Antrages auf Eintragung der dinglichen Sicherung,

35 nach Vorlage des Schlussabnahmescheines;

v.H.

Die Auszahlung bei Einrichtungsgegenstanden richtet sich nach den ANBest-P.

5.3

Die Bewilligungsbehdrde hat bei der Férderung von Bauvorhaben zugleich die Aufgaben nach
Nr. 6 VV zu § 44 LHO wahrzunehmen. Bei Vorhaben mit drtlichem Einzugsbereich ist das Ju-
gendamt an der Planung zu beteiligen.
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5.4
Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1 und Muster 2 ¢ so-
wie die Anlage 6.

5.5
Der Verwendungsnachweis (Muster 3 c¢) wird geman der NBest-Bau erbracht.

EFR zu Pos. 10: Forderung nach dem Sonderurlaubsgesetz

1
Zuwendungszweck

Die Férderung erfolgt fir den Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
der Jugendhilfe unter Inanspruchnahme von Sonderurlaub nach § 5 des Gesetzes zur Gewah-
rung von Sonderurlaub fir ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendhilfe (Sonderurlaubsgesetz
vom 31.7.1974 - (SUrIG) - in der jeweils geltenden Fassung - SGV. NRW 216). In begriindeten
Ausnahmefallen erfolgt eine Férderung auch dann, wenn der Sonderurlaub nach Regeln eines
anderen Bundeslandes erteilt wurde und ansonsten die weiteren Zuwendungsvoraussetzungen
vorliegen.

2
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind

2.1
die vom Land geférderten Jugendverbande,

2.2
Mitgliedsverbande der Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege,

2.3
sonstige freie Trager und offentliche Trager im Sinne des § 2 Sonderurlaubsgesetz.

3
Zuwendungsvoraussetzungen/Gegenstand der Férderung

Gefordert wird die Teilnahme von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ju-
gendhilfe, wenn

- die Teilnahme sich auf MaBnahmen und Fachtagungen nach § 1 Sonderurlaubsgesetz er-
streckt,

- diesen Personen hierfur Urlaub nach § 2 Sonderurlaubsgesetz gewahrt wird und

- ihnen hierdurch ein Verdienstausfall entsteht, der vom Zuwendungsempfanger ganz oder
teilweise ausgeglichen wird.
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4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

4.1

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung als Zuschuss gewahrt. Die Hohe des
jeweiligen Festbetrages ergibt sich aus einem jahrlich neu festzusetzenden Prozentanteil des
Bruttoverdienstausfalles.

4.2
Die Bagatellgrenze betragt in Abweichung von Nr. 4.3.2 Allgemeiner Teil und Nr. 1.1VV zu § 44
LHO

- bei Zuwendungen an freie Trager 100 €,
- bei Zuwendungen an 6ffentliche Trager 500 €.

5
Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird in den Fallen der Nrn. 2.1 und 2.2 fiir Jahresvorhaben gewahrt; die Mittel
durfen vom Zuwendungsempfanger an seine Untergliederungen weitergegeben werden. Sofern
die Mittel an Untergliederungen oder Mitgliedsorganisationen weitergegeben werden, ist der Zu-
wendungsempfanger verpflichtet, dem Letztempfanger in verbindlicher Form die Einhaltung der
Bestimmungen des Zuwendungsbescheides einschlieBlich Anlagen aufzuerlegen. Bei der Wei-
tergabe sind die Mittel als Zuschuss aus dem Kinder- und Jugendférderplan zu kennzeichnen
und fur das jeweilige Haushaltsjahr auf einen Ausgleich in Hohe eines festzusetzenden Anteils
des jeweils nachgewiesenen Bruttoverdienstausfalls zu begrenzen.

5.2
In Fallen der Nr. 2.3 wird die Zuwendung zu EinzelmaBnahmen gewahrt.

5.3

Abweichend von Nr. 6.6 Allgemeiner Teil werden fiir Jahresvorhaben freier Trager nach Nr. 5.1
die Auszahlungstermine wie folgt festgesetzt: ein Flinftel zum 15.01., ein Flinftel zum 15.04., zwei
Flnftel zum 15.07. und ein Finftel zum 15.10.

5.4

Fir das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind zu verwenden: die Muster 1, Muster 2a11 zu
den Nr. 2.1und 2.2, Muster 2a12 zu Nr. 2.3, Muster 2a13 fir o6ffentliche Trager sowie die Anlagen
7 und 7a.

5.5
Abweichend von Nr. 7 Allgemeiner Teil wird der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt
festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht sowie einem zahlenmaBigen Nach-
weis. Es ist das Muster 3 a zu verwenden.
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Zusatzlich sind dem Verwendungshachweis beizufligen:

- Eine auf den jeweiligen Projekttrager bezogene Aufstellung der nach dem Sonderurlaubs-
gesetz Geforderten geman Anlage 7;

- Bestatigungen gemaf Anlage 7 b.

Bei Weiterleitungen der Landesmittel an Dritte sind die von den empfangenden Stellen zu erbrin-
genden Verwendungsnachweise (vgl. Nr. 6.9 ANBest-P) vorzuhalten.

C
Geltungsdauer

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Die Forderrichtlinien treten mit Veroffentlichung in Kraft. Sie treten mit Ablauf der 16. Legislatur-
periode gemaB § 9 Absatz 1Satz 13. AG-KJHG auBer Kraft. Ubergangsweise sind sie bis zur Be-
kanntmachung von Forderrichtlinien zum Kinder- und Jugendforderplan der 17. Legislaturperi-
ode weiterhin anzuwenden, langstens bis zum 31.12.2018. Die Geltungsdauer kann geman Nr.
13.2 VV/VVG zu § 44 LHO verlangert werden.

Die Muster, Anlagen und Beiblatter werden nicht im Ministerialblatt abgedruckt. Eine Einsichtnah-
me ist Uber die elektronische Version des Ministerialblattes (MBI. NRW.) und in der Sammlung
des Ministerialblattes (SMBI. NRW.) unter https://recht.nrw.de mdglich.

Die Muster, Anlagen und Beiblatter sind auch bei den Landschaftsverbanden Rheinland und
Westfalen-Lippe (Landesjugendamter) erhaltlich.

MBI. NRW. 2014 S. 806, geandert durch RdErl. v. 13.5.2015 (MBI. NRW. 2015 S. 364).
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https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27707-smbl_2160_20141204_a_anlage2a07.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27708-smbl_2160_20141204_a_anlage2a08.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27709-smbl_2160_20141204_a_anlage2a09.pdf

Anlage 33 (Muster 2 a 10)
URL zur Anlage [Muster 2 a 10]

Anlage 34 (Muster 2 a 11)
URL zur Anlage [Muster 2 a 11]

Anlage 35 (Muster 2 a 12)
URL zur Anlage [Muster 2 a 12]

Anlage 36 (Muster 2 a 13)
URL zur Anlage [Muster 2 a 13]

Anlage 37 (Beiblatt C)
URL zur Anlage [Beiblatt C]

Anlage 38 (Beiblatt D)
URL zur Anlage [Beiblatt D]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-

falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf
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https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27710-smbl_2160_20141204_a_anlage2a10.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27711-smbl_2160_20141204_a_anlage2a11.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27712-smbl_2160_20141204_a_anlage2a12.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27713-smbl_2160_20141204_a_anlage2a13.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27721-smbl_2160_20141204_a_anlage1c.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/28964-27722-smbl_2160_20141204_a_anlage1d.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinien für die Förderung nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFP NRW) Bek. des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport v. 4.12.2014 
	Anlagen


